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Ziefen vom Holzenberg (Foto Simon Tschopp) 
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Nützliche Telefonnummern 

Gemeindeverwalter 
Lars Silfverberg,  Tel. 061 935 95 92  

Finanzen 
Andrea Schäublin, Tel. 061 935 95 91 

Einwohnerdienste 
Salome Alonso Tel. 061 935 95 90 

Verwaltungsangestellte 
Manuela Bühlmann Tel. 061 935 95 95 

 

Redaktionsschluss 
nächste Ausgabe: 

22. August 2012, 12.00 Uhr 

schwarzweiss 
Inserat    1 Seite  Fr. 120.00 
Inserat 1/2 Seite Fr. 60.00 
Inserat 1/4 Seite Fr. 30.00 
farbig 
Inserat    1 Seite  Fr. 180.00 
Inserat 1/2 Seite Fr. 90.00 
Inserat 1/4 Seite Fr. 45.00 
 

Schalterstunden 
der Gemeinde Ziefen 
Montag - Freitag 09.00 - 11.30 Uhr 
Montagnachmittag 15.00 - 17.00 Uhr 
Mittwochnachmittag 15.00 - 18.00 Uhr 
 
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten 
nach Vereinbarung 

 
Sprechstunde 
Nach telefonischer Vereinbarung 
mit Gemeindepräsidentin  
Christine Brander,  Tel. 061 931 11 26 
 
 



 

 
 Schalterstunden Sommerferien 
  

 Die Gemeindeverwaltung ist vom 2. Juli bis und mit 10. August 2012 
  

 nur am Vormittag von 09.00 bis 11.30 Uhr geöffnet 
  

 (ausserhalb dieser Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung) 
  

 
Herzliche Gratulation! 
Simon Tschopp 
Auf der Titelseite ist diesmal unser Lernender 
Simon Tschopp abgebildet. Er hat seine Aus-
bildung zum Fachmann Betriebsunterhalt er-
folgreich mit der Note 4.9 abgeschlossen. Wir 
danken Simon Tschopp für die geleistete Arbeit 
im Werkhof-Team der Gemeinde Ziefen und 
wünschen ihm für die private und berufliche 
Zukunft nur das Beste. 
 
Dienstjubiläum Manuela Bühlmann 
Am 01. August 2012 kann Manuela Bühlmann, 
ihr 10-jähriges Dienstjubiläum bei der Einwoh-
nergemeinde Ziefen feiern. Sie begann ihre 
Tätigkeit am 01. August 2002 als kaufmännische 
Mitarbeiterin und war von 2003 bis 2009 Stellver-
treterin des Gemeindeverwalters. Auch nach 
ihrem Mutterschaftsurlaub dürfen wir weiter auf 
Frau Bühlmann zählen. Zu ihrem Dienstjubiläum 
gratulieren wir Manuela Bühlmann ganz herz-
lich, danken ihr für ihre jahrelange Arbeit und 
wünschen ihr und ihrer Familie weiterhin alles 
Gute, vor allem gute Gesundheit. 
 
Gemeindeangestelltenausflug 
Am 28. Juni 2012 fand bei schönstem Wetter 
der diesjährige Ausflug der Gemeindeange-
stellten statt. Zuerst stand ein Besuch im Papilo-
rama in Kerzers auf dem Programm, wo wir bei 
einer Führung mehr über die Welt der Schmet-
terlinge und Tiere des tropischen Regenwaldes 
erfahren durften. Nach dem Mittagessen in 
Studen ging es gestärkt auf die Minigolf-
Anlage. Wir genossen alle zusammen einen 
erlebnisreichen und interessanten Tag. 
 
Vakanz Rechnungs- und Geschäftsprüfungs-
kommission 
In der Rechnungs- und Geschäftsprüfungs-
kommission (RGPK) ist nach wie vor 1 Sitz va-
kant. Der Wahlgang findet am Abstimmungs-
wochenende vom 23. September 2012 statt. 
Interessierte melden sich bitte bei Gemeinde-
verwalter Lars Silfverberg, Tel. 061 935 95 92. Für 
Fragen steht auch der Präsident der RGPK, 

Thomas Büchel, Tel. 061 931 36 17, gerne zur 
Verfügung. 
 
Gesamterneuerungswahl Wahlbüro –  
Amtsperiode 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2016 
Der Gemeinderat hat die bisherigen Wahlbüro-
Mitglieder Barbara Baumgartner, Christine 
Gerber-Rath, René Gerber, Kurt Niggli, Jacque-
line Recher-Schneider und Elisabeth Tschopp-
Müller wiedergewählt. Patricia Hug ersetzt 
Markus Hug, welcher nach langjähriger Mitar-
beit im Wahlbüro per 30. Juni 2012 zurück getre-
ten ist. Der Gemeinderat dankt allen Mitglie-
dern des Wahlbüros für ihren Einsatz zu Gunsten 
der Gemeinde. 
 
Gesamterneuerungswahl Anlagenwart und 
Brunnmeister –  
Amtsperiode 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2016 
Ebenfalls hat der Gemeinderat Anton Hug als 
Anlagenwart und Kaspar Thommen als Brunn-
meister wiedergewählt. Er dankt den beiden für 
ihre Arbeit zu Gunsten der Gemeinde. 
 
Die Bürgerkommission wird zum Bürgerrat 
Am 30. Juni wurde die Bürgerkommission aufge-
löst. Ab dem 01. Juli wird die Bürgergemeinde 
Ziefen durch einen eigenständigen Bürgerrat 
vertreten. 
Wir danken allen Mitgliedern der Bürgerkom-
mission die über die letzten Jahrzehnte einen 
wertvollen Einsatz zu Gunsten der Gemeinde 
geleistet haben. Dem neu geschaffenen Bür-
gerrat wünschen wir einen guten Start für diese 
verantwortungsvolle Aufgabe. Als Mitglieder 
des neu geschaffenen Bürgerrats werden tätig 
sein: Markus Gutknecht, Markus Hug, Cäsar 
Müller, Niklaus Recher und Patrik Schlumpf. 
 
Wahl Bürgergemeindepräsident – 23. Septem-
ber 2012 
Zum ersten Mal wird nun in Ziefen auch ein 
Bürgergemeindepräsident gewählt. Für die 
Wahl des Bürgergemeindepräsidenten stellt 
sich Markus Gutknecht zur Verfügung. Im Ge-
gensatz zur Wahl vom Gemeindepräsidium 
besteht beim Bürgergemeindepräsidium die 



Möglichkeit einer Stillen Wahl, weshalb die 
Wahlvorschläge für den Bürgergemeindepräsi-
denten bis am 6. August 2012, 17.00 Uhr bei der 
Gemeindeverwaltung (Hauptstrasse 107) einzu-
reichen sind. Sämtliche Wahlvorschlags-
Formulare (welche von mindestens 15 Stimm-
berechtigen Bürgern) zu unterzeichnen sind 
können bei Gemeindeverwalter Lars Silfver-
berg, � 061 935 95 92 oder 
l.silfverberg@ziefen.ch bestellt werden. 
 
Planauflage – Erschliessungsprojekt Hofmatt 
Die Einwohnergemeindeversammlung vom 12. 
Juni 2012 hat die Bauprojekte Strassenbau, 
Kanalisation, Wasserleitung) Erschliessung Hof-
matt beschlossen. Die Planauflage gemäss § 43 
und gemäss § 96 Enteignungsgesetz findet vom 
27. Juli 2012 bis zum 26. August 2012 statt. Die 
Projektunterlagen können während den Schal-
terstunden Mo - Fr 09.00 – 11.30 Uhr, Mo 15.00 – 
17.00 Uhr und Mi 15.00 – 18.00 Uhr auf der Ge-
meindeverwaltung eingesehen werden. Allfäl-
lige Einsprachen gegen die Projekte sind inner-
halb der Auflagefrist schriftlich und begründet 
dem Gemeinderat einzureichen. Allfällige Ein-
sprachen gegen die Beitragspflicht Strassenbau 
(Provisorische Beitragsverfügung) sind dem 
kantonalen Steuer- und Enteignungsgericht in 
Liestal einzureichen. 
 
1. Augustfeier – Verein für Heimatpflege 
In diesem Jahr findet wiederum eine 1. August-
feier statt. Organisiert wird sie vom Verein für 
Heimatpflege am Mittwoch, 1. August 2012 auf 
dem Gemeindeareal zwischen Werkhof und 
Gemeindehaus. Der Gemeinderat hat für das 
Abbrennen des 1. Augustfeuers oberhalb des 
Festplatzes eine Bewilligung erteilt. 
 
Vereinsempfang 
Der diesjährige Vereinsempfang findet am 
Sonntag, 21. Oktober 2012 um 17.00 Uhr bei der 
Schulanlage Eien statt. Weitere Informationen 
folgen. 
 
Postagentur – Chesi Ziefen 
Ab Montag, 20. August 2012 ist die neue Posta-
gentur Ziefen in der Chesi an der Eienstrasse 34. 
Die Poststelle an der Hauptstrasse 106 ist letzt-
mals am Freitag, 17. August 2012 geöffnet. Die 
Öffnungszeiten der Postagentur sind jeweils 
Montag bis Samstag von 07.00 bis 12.00 Uhr und 
15.00 bis 18.30 Uhr (Montag- und Samstag-
nachmittag geschlossen). Ein Flyer mit Informa-
tionen über das Dienstleistungsangebot in der 
Postagentur wird Ende Juli an alle Haushalte in 
Ziefen verteilt. 
 

Verwaltungs- und Organisationsreglement - 
Genehmigung 
Das von der Einwohnergemeindeversammlung 
am 26. März 2012 verabschiedete Verwaltungs- 
und Organisationsreglement ist von der Finanz- 
und Kirchendirektion BL genehmigt worden und 
wird per 1. Juli 2012 in Kraft gesetzt. 
 
Finanzausgleich 2012 
Die Gemeinden werden mit Auszug Nr. 1013 
aus dem Protokoll des Regierungsrates vom 19. 
Juni 2012 über den Finanzausgleich 2012 infor-
miert. Für Ziefen wurde der Finanzausgleich für 
das Jahr 2012 mit Fr. 1'116'400.— budgetiert, 
der effektive Finanzausgleich beträgt nun Fr. 
1‘320‘906.— (2011: Fr. 802'110.—), d.h. ein Plus 
von Fr. 204'506.— gegenüber dem Budget. 
Weitere Details zum Finanzausgleich erhalten 
Sie in diesem Mitteilungsblatt. 
 
Abwassergebühren 2011 
Das Amt für Industrielle Betriebe BL stellt den 
Gemeinden Rechnung für die Abwasserreini-
gung im Jahre 2011. Die Kosten der Abwasser-
behandlung liegen 3% unter den Kosten des 
Vorjahres und somit im normalen Schwan-
kungsbereich. Gewerbe- und Industriebetriebe, 
welche stark verschmutztes Abwasser liefern, 
werden Zusatzkosten in Form einer "Schmutz-
stoff-Frachtgebühr" verrechnet. Diese verursa-
cherkonforme Verrechnung entlastet die Net-
tokosten der Abwasserbehandlung um Fr. 
753‘113.-- (Vorjahr Fr. 700‘050.--). 
Die Netto-Jahreskosten der Abwasserreinigung 
werden auch in den nächsten Jahren um die 
Fr. 30 Mio. stabil bleiben. Die Kostenansätze 
2011 blieben beim Regenwasser Fr. 0.15/ m³ 
und Fremdwasser Fr. 0.40/ m³  
konstant, beim Schmutzwasser beträgt der 
Kostenansatz neu Fr. 1.21 (2010: Fr. 1.19). In 
Ziefen resultierten beim Schmutz- und Regen-
wasser höhere Mengen und beim Fremdwasser 
tiefere Mengen. Die Abwasserkosten betragen 
für die Gemeinde Ziefen Fr. 127‘692.95 (2010: Fr. 
128‘918.70), was einer Senkung um 0.95% ent-
spricht. 
 
Tageskarten Gemeinden -  
Abrechnung 2. Quartal 2012 
Die Statistik der Tageskarten des zweiten Se-
mesters zeigt eine Auslastung von 94 %, d.h. in 
den 3 Monaten wurden 11 Tageskarten nicht 
verkauft. Mit der Tageskarte Gemeinde kann 
am jeweiligen Tag das Streckennetz der SBB, 
vieler Privatbahnen und Schifffahrtsgesellschaf-
ten für Fr. 35.— genutzt werden. 
 
 



Fotos Mitteilungsblatt 
Wir möchten jeden Monat aktuelle Fotos im 
Mitteilungsblatt unserer Gemeinde veröffentli-
chen. Wir freuen uns, wenn Sie uns gelungene 
und auch spezielle Fotos per E-Mail zustellen 
(sekretariat@ziefen.ch). 
 
Konzessionsabgabe EBL 
Die Delegiertenversammlung der Elektra Basel-
land (EBL) genehmigte die Jahresrechnung 
2011, somit kann die EBL die Konzessionsabga-
be 2012 ausrichten. Die Gemeinde Ziefen erhält 
Fr. 5'211.— (Vorjahr: 5'123.—). 

Geschwindigkeitskontrolle der Polizei BL,  
Verkehrssicherheit im Juni 2012 
Seewenstrasse Fahrtrichtung Ziefen Zentrum - 
Seewen, 15. Juni 2012, 18.10 bis 19.25 Uhr, ge-
messene Fahrzeuge 243, Übertretungen 6  
(= 2.5%). Hauptstrasse Bubendorf - Reigoldswil 
15. Juni 2012, 18.23 bis 19.38 Uhr, gemessene 
Fahrzeuge 480, Übertretungen 30 (= 6.3%). 
Reigoldswilerstrasse, Fahrtrichtung Reigoldswil - 
Bubendorf, 29. Juni 2012 10.08 bis 11.23 Uhr, 
gemessene Fahrzeuge 222, Übertretungen 22 
(= 9.9%). 

 
 

Sammeldaten 
2012 

Karton, Styropor und 
Bauschutt 

Zeit: 09.00 bis 12.00 Uhr 
Ort: Werkhof 

Samstag, 28. Juli 2012 Samstag, 27. Oktober 
Samstag, 25. August Samstag, 24. November 
Samstag, 29.September Samstag, 29. Dezember 
 

Mitteilungsblatt 

2012 

Erscheinungsdatum Redaktionsschluss (jeweils 12.00 Uhr) 
Freitag, 31. August 2012 Mittwoch, 22. August 2012 
Freitag, 28. September 2012 Mittwoch, 19. September 2012 
Freitag, 26. Oktober 2012 Mittwoch, 17. Oktober 2012 
Freitag, 30. November 2012 Mittwoch, 21. November 2012 
Freitag, 21. Dezember 2012 Mittwoch, 12. Dezember 2012 

� Wir bitten Sie, den Redaktionsschluss unbedingt einzuhalten. Zu spät einge-
 reichte Inserate können nicht mehr berücksichtigt werden! 

Fernsehgenossenschaft Störungsnummer: 061 821 00 10 

Programmlisten: 
www.ziefen.ch ���� Allgemeine Angaben ���� Fernsehgenossenschaft 

Regionale 
Vormundschaftsbehörde 

Die Regionale Vormundschaftsbehörde beider Frenkentäler Frau Mina Lexow,  
Präsidentin und Frau Yvonne Violetti, Sekretariat sind erreichbar jeweils: 
 
Montag - Freitag 09.00 bis 11.30 Uhr 
 
Adresse: Regionale Vormundschaftsbehörde beider Frenkentäler 
 Bündtenweg 40, Postfach, 4434 Hölstein 
Telefon 061 951 21 25 
Fax 061 951 21 24 
 

Regionaler Sozialdienst 
Reigoldswil 

 

 

Der Regionale Sozialdienst Reigoldswil ist erreichbar jeweils am: 
 
Montag 08.00 bis 11.30 Uhr 14.00 bis 18.00 Uhr 
Dienstag 08.00 bis 11.30 Uhr 
Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 bis 11.30 Uhr 
 
Telefon 061 945 90 17 
E-Mail sozialdienst@reigoldswil.bl.ch 

Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung. 



 

Details Finanzausgleich 
2012 

Horizontaler Finanzausgleich 
Beim horizontalen Finanzausgleich leisten Einwohnergemeinden, deren Steuerkraft 
über dem Ausgleichsniveau liegt (Gebergemeinden), Beiträge an Einwohnerge-
meinden deren Steuerkraft unter dem Ausgleichsniveau liegt (Empfängergemein-
den). Die Höhe des Beitrags pro Einwohner einer Empfängergemeinde entspricht 
der Differenz ihrer Steuerkraft zum Ausgleichsniveau. Wenn der Steuerfuss einer 
Empfängergemeinde tiefer ist als der Durchschnittssteuerfuss, wird der Beitrag ver-
mindert.  
 

Zusatzbeiträge 
Die 36 Einwohnergemeinden mit der tiefsten Steuerkraft erhalten Zusatzbeiträge 
von max. Fr. 200'000.—. Die Höhe des Zusatzbeitrags richtet sich nach der Steuer-
kraft multipliziert mit der Einwohnerzahl. Einwohnergemeinden, deren effektiver Ein-
kommenssteuerfuss unter dem Durchschnittssteuerfuss liegt, erhalten keinen Zusatz-
beitrag. 
 

Sonderlastenabgeltungen 
Der Kanton gilt den Einwohnergemeinden einzelne ihrer Lasten ab, sofern diese 
überdurchschnittlich hoch sind. Für folgende Bereiche werden Sonderlasten abge-
golten: 

- Bildung 
- Sozialhilfe 
- Nicht-Siedlungsfläche 
- kumulierte Sonderlasten 

 

Ausgleichsfonds 
Aus dem Ausgleichsfonds werden die Zusatz- und die Einzelbeiträge ausgerichtet. 
Alle Einwohnergemeinden entrichten jährlich einen Beitrag nach Massgabe ihrer 
Einwohnerzahl in einen kantonalen Ausgleichsfonds. Der Regierungsrat legt den 
Beitrag fest, dieser darf Fr. 30.— pro Einwohner nicht übersteigen. 
 

Gemeindeanteil Ergänzungsleistungen 
Der jährlich auf den Kanton entfallende Anteil an die Aufwendungen für die Ergän-
zungsleistungen wird wie folgt getragen: 

- 68% vom Kanton 
- 32% von den Einwohnergemeinden anteilsmässig nach Massgabe ihrer Ein-

wohnerzahl 
 

Finanzausgleich 2012 der Gemeinde Ziefen 
Die Zahlen präsentieren sich wie folgt: 

Horizontaler Finanzausgleich Fr. 1‘050‘393.— 
 

Zusatzbeitrag (infolge tiefer Steuerkraft) Fr. 0.— 
 

Sonderlastenabgeltung Fr. 270'513.— 
- Bildung Fr. 144‘000.— 
- Sozialhilfe Fr. 0.— 
- Nicht-Siedlungsfläche Fr. 59'358.— 
- kumulierte Sonderlastenabgeltung Fr. 67'155.— 
 
Zwischentotal   Fr. 1‘320‘906.— 

./. Finanzierung Ausgleichsfonds Fr. 28'534.— 

./. Gemeindeanteil Ergänzungsleistungen Fr. 246'060.— 

./. Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung Fr. 76'500.— 
 

Gesamttotal Fr. 969'812.— 

Verein Tagesfamilien  

Oberes Baselbiet 

Die Gemeinde Ziefen ist Mitglied des Vereins Tagesfamilien Oberes Baselbiet 
(VTOB). Der Verein rekrutiert Tagesfamilien und tritt als Vermittler zwischen den Ta-
gesfamilien und den Tageskindern bzw. deren Eltern auf. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei der Geschäftsstelle Liestal, Rathausstrasse 49, 4410 Liestal, Tel. 061 
902 00 40 oder unter www.vtob.ch. 



 

Beschlüsse der Bürgergemeindeversammlung von Freitag, 22 Juni 2012 

1. Einstimmige Genehmigung Protokoll Bürgergemeindeversammlung vom 26. März 2012 

2. Einstimmige Genehmigung Rechnung 2011 der Bürgergemeinde Ziefen mit einem  

 Ertragsüberschuss von CHF 29‘716.02 

3. Genehmigung des Einbürgerungsgesuchs in das Bürgerrecht der Gemeinde Ziefen von  

 Dürr, Hansjörg Daniel und Dürr geb. Roth, Bettina mit den Kindern Simon Luca und Sandro Oliver 

 mit 55 ; 0 Stimmen bei einer Enthaltung. 

 

 
 

BITTE VORMERKEN 
 
Die Hauskehrichtabfuhr vom Mittwoch, 
1. August wird auf Donnerstag, 2. August 
verschoben (wie gewohnt ab 7.15 Uhr). 
 

 

1. August - Nichts für feine Ohren… 
 

Wir bitten darum, 

Feuerwerkskörper 
nur am 1. August  
und nur innerhalb des Siedlungsgebietes 
an den Himmel zu zaubern und nicht Tage vor- oder nachher. 
 
Wir appellieren an Ihre Fairness und danken Ihnen für Ihre Rücksichtnahme 
auf Nachbarschaft und empfindliche Haus-, Nutz- und Wildtier-Ohren. 
 
Wir wünschen allen Einwohnern und Einwohnerinnen 
eine fröhliche 1. August-Feier. 
 
 
 

 
Die Feuerstellen in unserem Wald sind eine feine Sache und wir freuen 
uns, wenn diese rege benützt werden. 
 
Bitte hinterlassen Sie die Rastplätze und Feuerstellen so, wie Sie sie anzu-
treffen wünschen: Sauber 
 
Besten Dank! 
 
Widerhandlungen gegen die Bestimmungen des Abfallreglements der 
Gemeinde werden durch den Gemeinderat mit Busse bestraft.  

 
 



 

Gesetz über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) 
 
SGS 211 || GS 36.0153 || Vom 16. November 2006(1) || In Kraft seit 1. August 2007 ||  
Inkrafttreten der letzten Änderung: 1. Mai 2008 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf Artikel 52 Schlusstitel des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches vom 10. Dezember 1907(2) und des Bundesgesetzes vom 18. Juni 2004(3) über die eingetragene 
Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz) und § 63 Absatz 1 der Verfassung des 
Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984(4), beschliesst: 
 
Sechster Teil: Sachenrecht 
 
C. Nachbarrecht 
 
§ 128 Grabungen und Bauten 
In Bezug auf Grabungen, Aufschüttungen und Bauten sind die Vorschriften des Raumplanungs- und Bauge-
setzes vom 8. Januar 1998(31) anzuwenden. 
 
§ 129 Nachbarliche Zutrittsrechte 
1 Die Nachbarschaft hat das Betreten oder die vorübergehende Benützung ihres Grundstückes zu dulden, 
soweit es für die Errichtung oder den Unterhalt von Bauten, Einfriedigungen und anderen Anlagen längs der 
Grenze unumgänglich ist. 
2 Ebenso darf für den Unterhalt oder die Reinigung von Zisternen, Brunnen, Leitungen und dergleichen das 
Leitungsgelände vorübergehend betreten oder benützt werden. 
3 Wer ein solches Recht ausüben will, muss der Nachbarschaft oder der Eigentümerschaft des Leitungsge-
ländes sein Vorhaben rechtzeitig und gehörig anzeigen und einen allfälligen Schaden ersetzen. 
 
§ 130 Einfriedungen 
1 Grünhecken dürfen gegen den Willen der nachbarlichen Grundeigentümerschaft nicht näher als sechzig 
Zentimeter von der Grenze und nicht höher als ihre dreifache Distanz von derselben gehalten werden. 
2 Für andere Einfriedungen gelten die Bestimmungen des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 8. Januar 
1998(32) (RBG). 
 
§ 131 Pflanzen 
1 Zwergobstbäume, andere Gartenbäume, Ziersträucher, kleine Zierbäume sowie Reben dürfen nicht näher 
als einen halben Meter von der Nachbargrenze entfernt gepflanzt werden. 
2 Einzelne Waldbäume, grosse Zierbäume (wie Pappeln, Kastanienbäume und dergleichen), sowie Nuss-
bäume dürfen auf öffentlichen Plätzen und in privaten Gartenanlagen um Wohnhäuser nicht näher als sechs 
Meter von der Nachbargrenze entfernt gepflanzt werden. 
3 Obstbäume (Äpfel, Birnen, Kirschen usw.) dürfen in offenem Land und gegenüber Reben nicht näher als 
sechs Meter, in offenen Baumgärten und Pflanzplätzen nicht näher als zwei Meter von der Nachbargrenze 
entfernt gepflanzt werden. 
4 Überragende Äste und eindringende Wurzeln fruchttragender Bäume hat die Nachbarschaft, soweit sie 
dadurch in der Benützung ihres Landes nicht gehindert wird, zu dulden. Sie hat aber ein Recht auf die an 
den überragenden Ästen wachsenden Früchte (Anries). 
 
§ 132 Wald 
1 Soweit Wald an Wald grenzt, ist die Marchlinie auf einen halben Meter nach jeder Seite hin offen zu halten. 
Dieser Abstand gilt auch für Neuanpflanzungen von Wald gegenüber bestehendem Wald einer anderen 
Eigentümerschaft. 
2 Soweit Wald an Kulturland grenzt, ist für neue Waldanlagen auf bisher landwirtschaftlich genutztem Boden 
ein Abstand von sechs Metern von den Nachbargrundstücken, gegenüber Reben ein solcher von zehn Me-
tern einzuhalten. 
 
§ 133 Abweichende Vereinbarungen, Klage auf Beseitigung 
1 Im Einverständnis mit der Nachbarschaft kann von den Abstandsvorschriften gemäss § 130 und § 131 die-
ses Gesetzes abgewichen werden. Diese Vereinbarungen bedürfen zur Gültigkeit der öffentlichen Beurkun-
dung und der Eintragung als Dienstbarkeit im Grundbuch. 



2 Klagen auf Beseitigung bzw. Zurücksetzung von neu gepflanzten Bäumen können nur während zehn Jah-
ren seit der Pflanzung angehoben werden. 
 
§ 134 Bäume längs öffentlicher Strassen und Plätze 
1 Gegenüber Kantons- und Gemeindestrassen soll die Entfernung der Bäume vier Meter vom Strassenrand 
betragen; Ausnahmen können durch die Bau- und Umweltschutzdirektion bzw. durch den Gemeinderat 
gestattet werden. Der Strassenverkehr darf in keiner Weise beeinträchtigt werden. 
2 Kanton und Gemeinden sind berechtigt, öffentlichen Strassen und Plätzen entlang Bäume zu pflanzen, 
auch wenn die in § 131 und § 132 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Abstände von den Nachbargrundstü-
cken nicht vorhanden sind. 
 
§ 135 Fahr- und Wenderecht für landwirtschaftliche Maschinen 
1 Sofern es aufgrund der örtlichen Situation notwendig ist, ist es auf offenem Feld für die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung (pflügen, säen, ernten usw.) gestattet, das anstossende Grundstück auf der Längsseite mit 
landwirtschaftlichen Maschinen zu befahren und mit diesen an der Schmalseite des Nachbargrundstücks auf 
einem Abschnitt bis zu dreieinhalb Meter zu wenden. 
2 Dieses Fahr- und Wenderecht ist in einer Weise und zu einer Zeit auszuüben, dass möglichst wenig 
Schaden entsteht. 
 
§ 136 Winterweg 
1 Das Winterwegrecht besteht, wenn nicht besondere Verträge etwas Abweichendes festsetzen, von Mitte 
November bis Mitte März. 
2 Es ist in einer Weise und zu einer Zeit auszuüben, dass möglichst wenig Schaden entsteht. 
 
Fragen? 
 
Diese beantworten Ihnen gerne: 
 
 

• Gemeinderat Patrick Vögtlin, ℡ 079 208 07 63 
 

• Gemeindeverwalter Lars Silfverberg, ℡ 061 935 95 92 
 
 
 
 

Rasenmähen über die Mittagszeit oder am späten Abend /  
Mottfeuer im Siedlungsgebiet 
 
Immer wieder wird der Gemeinderat gebeten, bei Einwohnerinnen und Einwohnern zu intervenie-
ren, welche ihren Rasen über die Mittagszeit oder am späten Abend mähen. Die Gemeinde Ziefen 
hat bisher kein Polizeireglement, in welchem z.B. die Zeiten für das Rasenmähen geregelt werden 
könnten. Der Gemeinderat möchte auch kein solches Reglement vorlegen, da er der Meinung ist, 
dass der gesunde Menschenverstand und die Rücksichtnahme auf den Nachbarn nicht durch ein 
Reglement erzwungen werden kann. Deshalb der Aufruf an alle Einwohnerinnen und Einwohner: 
Nehmen Sie bitte Rücksicht auf Ihre Nachbarn und verzichten Sie auf das Rasenmähen während 
der Mittagszeit (12.00 – 13.30 Uhr) oder am späten Abend. Falls jemand trotzdem seinen Rasen zu 
einer „unmöglichen“ Zeit schneidet, nehmen Sie bitte mit der betreffenden Person Kontakt auf und 
teilen Sie Ihr Missfallen direkt und höflich mit. Vielleicht war sich die Person der un-
erwünschten Störung gar nicht bewusst. 
 
Betreffend Verbrennen von Abfällen wird darauf hingewiesen, dass gemäss § 20 
der Verordnung zum Umweltschutzgesetz keine organischen Abfälle im Siedlungs-
gebiet verbrannt werden dürfen. Darunter fallen auch Holzabfälle, Baumschnitt 
etc. 



 

SBB Tageskarten Gemeinde 
 

Die Gemeinde Ziefen bietet zwei unpersönliche SBB - Generalabonnemente 
(Tageskarten-Gemeinde) der zweiten Klasse an. Die Tageskarte ermöglicht die freie 
Fahrt auf allen Strecken der SBB, RhB, Städtischen Verkehrsbetriebe und Postautos 
sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen und vielen Schiffsbetrieben der 
Schweiz. 

Reservationen werden frühestens 90 Tage (Auswärtige 14 Tage) vor dem Reisedatum 
entgegengenommen. Sie können telefonisch, am Schalter oder online via Internet 
(www.ziefen.ch) erfolgen. 

Die Tageskarten Gemeinde können ausschliesslich am Schalter der Gemeindeverwaltung be-zogen 
werden. Eine Zustellung der Tageskarten per Post ist nicht möglich. Es können pro Bestellung Tages-
karten für maximal 2 aufeinander folgende Tage erworben werden.  

Ein Umtausch der gekauften Tageskarten oder eine Rückerstattung des Kaufpreises ist aus-
geschlossen. Für reservierte, aber nicht bezogene oder benutzte Tageskarten ist der volle Preis zu 
entrichten. 

Pro Tageskarte und Benützungstag wird eine Gebühr von Fr. 35.— (Auswärtige  
Fr. 40.—) erhoben. Der Betrag ist beim Bezug der Karte bar am Schalter zu ent-
richten. 

Bitte beachten Sie, dass wir nur über 2 Karten pro Tag verfügen. Somit gilt  
"Dr Gschnäller isch dr Gschwinder".  

 

 

 

Welcher Arzt hat Dienst? 
 
Die Ärztinnen und Ärzte bieten einen Notfalldienst an, welcher 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche 
abdeckt. Die Einwohnerinnen und Einwohner der beiden Frenkentäler haben also die Gewähr, dass immer 
eine Ärztin oder ein Arzt erreichbar ist – auch wenn das nicht immer der Hausarzt ist. Beim Anruf in der Praxis 
der Hausärztin gibt ein Tonband die Nummer des diensttuenden Arztes an, ausserdem erhielten die Gemein-
deverwaltungen, Altersheime, Apotheken, Spitäler, die Polizei etc. eine Liste, welcher Arzt an jenem bestimm-
ten Tag Dienst tat. 
 
Ein Wechsel im Dienstplan war immer mit grossen Umtrieben verbunden (über 40 zu benachrichtigende Stel-
len!) und konnte üblicherweise in den Gemeindeblättern nicht mehr berücksichtigt werden, was manchmal 
zu Verwirrung und Verärgerung führte. Wir haben deshalb in den letzten Monaten erfolgreich ein neues Sys-
tem im Notfalldienst erprobt, wobei der Telefonbeantworter in einer Praxis immer auf die Medizinische Notruf-
zentrale Basel (061 261 15 15) verweist. Dort wird 24 Stunden im Tag während 7 Tagen in der Woche der Anruf 
von einer Krankenschwester entgegengenommen, welche zusätzlich zur kompetenten Beratung auch die 
Möglichkeit hat, den Anrufer direkt mit dem diensttuenden Arzt zu verbinden. 
 

Deshalb wird die Dienstliste nicht mehr veröffentlicht, nur noch die Medizinische Notrufzentra-
le Basel und die beteiligten Ärzte werden sie erhalten. Wenn jemand ärztliche Hilfe sucht, soll 
sie zuerst den Hausarzt/die Hausärztin anrufen. Falls er/sie nicht erreichbar sein sollte, die 
Medizinische Notrufzentrale Basel (061 261 15 15) – dort kann übrigens auch der Notfall-
Zahnarzt und die diensttuende Apotheke erfragt werden. Der Verein für Ärztinnen und Ärzte 
beider Frenkentäler (VaeF) hat vor wenigen Wochen eine Website in Betrieb genommen 
(www.vaef.ch), welche bereits jetzt interessante Informationen anbietet und in den kom-
menden Monaten ausgebaut wird. Sie bietet auch die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit 
den Ärztinnen und Ärzten und soll zu einem Forum für Gesundheitsbelange im Bezirk Walden-
burg werden. Der VaeF freut sich über jeden Besuch und vor allem über jeden Komment 



Mutationen Einwohnerkontrolle / Zivilstandsnachrichten 

Zuzüge* 

Buser Anton und Buser Ursula, Steinenbühl 47 
Dettwiler Fritz, Hauptstrasse 48 
 

Wegzüge* 

Weibel, Silvia, Lupsingerstrasse 4 
Stettler, Denise, Hauptstrasse 140 
Geissbühler, Daniel, Hauptstrasse 140 
 

Geburt* 

16. Juli 2012 Kipfer Adeline Henriette 
 Steinenbühl 22a 
 Tochter des Kipfer, Markus und der Kipfer, Nicole 

Baugesuche 
Bitte beachten: sämtliche Baugesuche werden jeweils bei Durchführung der Planauflage im Aushängekasten 
vor dem Gemeindehaus publiziert (mit Angabe Einsprachefrist). Die Baugesuche können von allen Einwohne-
rinnen und Einwohnern während der Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 

Baugesuch Nr. 1221/2012 
Gesuchsteller/in Dorfladengenossenschaft, Eienstrasse 34, 4417 Ziefen 
Projekt Vordach und Baumassnahmen Postagentur, Parzelle 1970, Eienstrasse 34, 4417 Ziefen 
Projektverfasser/in Forny Raphael Architekten GmbH, Margarethenstrasse 99, 4053 Basel 
 

Baugesuch Nr. 1380/2012 
Gesuchsteller/in Hertig Reinhard, Hauptstrasse 174, 4417 Ziefen 
Projekt Anbau Küche, Parzelle 1800, Hauptstrasse 174, 4417 Ziefen 
Projektverfasser/in Archicafé GmbH, Hauptstrasse 19, 4411 Seltisberg 
 

Kleinbautengesuch Nr. 1380/2012 
Gesuchsteller/in Moser-Waldner Walter und Sabine, Rebgasse 28, 4417 Ziefen 
Projekt Garten- und Gerätehaus, Parzelle 1967, Rebgasse 28, 4417 Ziefen 
Projektverfasser/in Gesuchsteller/in 

 

Handänderungsanzeigen 

Ziefen 12. Juli 2012 

Kauf. StWE-Parz. S2366: 183/1000 ME an Parz. 128 mit Sonderrecht an der 3 1/2-Zimmerwohnung Nr. 1 und Keller Nr. 1, laut 
Vertrag und Plan, Mitteldorf, Hauptstrasse 120. Veräusserin: Pieren-Brocher Nicole, D-Euskirchen, Eigentum seit 16.1.2008. 
Erwerber zu je 1/2 ME- Anteil: Schaub Fred, Bubendorf; Schaub-Schaub Annarösli, Bubendorf 
 

Kauf. Parz. 2296: 258 m² mit Wohnhaus mit Wintergarten, Büntenackerweg 29, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen 
"Gärtli", hievon 1/2 ME- Anteil. Veräusserin in GE: Einf. Gesellschaft 530 OR (Cao Huu Phuc, Ziefen; Cao-Nguyen Thi Xhin, 
Ziefen), Eigentum seit 02.10.2002, Erwerberin: Cao Ngoc Chau, Obfelden 
 

Kauf. Parz. D2011: Baurecht auf 2748 m² , Fabrik Nr. 37, Garagen Nr. 37A, 37B, Hauptstrasse , Hofraum und Garten "Untertal", 
zulasten Grundstück Nr. 691. Veräusserin in GE: Erbengemeinschaft Henni-Dettwiler Bertha Elisabeth (Ardioli-Henny Ursula 
Elisabeth, Ziefen; Henny-Hauser Max Hans, Reigoldswil), Eigentum seit 7.7.2004. Erwerberin: Devo-Tech AG, Ziefen 
 

Mutation 1242, Kauf. Von Parz. 280: 97 m², Areal, Chächbrunnen, Hofmatt, bildend die Parz. 2568. Veräusserin: Baselland-
schaftliche Kantonalbank als Treuhänderin des Kantons Basel- Landschaft, Liestal, Eigentümerin seit 03.05.1976. Erwerberin: 
EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Liestal. 
 19. Juli 2012 
Kauf. Parz. 249: 145 m², Gartenanlage "Mitteldorf"; Parz. 251: 88 m² mit Wohnhaus, Hauptstrasse 123, Gartenanlage "Mittel-
dorf"; Parz. 260: 14 m², übrige befestigte Flächen "Mitteldorf"; Parz. 261: 129 m² mit Zwischengebäude (Anteil), übrige befes-
tigte Flächen, Gartenanlage "Mitteldorf", hievon altr. StWE- Anteil; Parz. 250: 133 m², Gartenanlage, Fluss, Bach, Kanal "Mit-
teldorf", hievon 1/3 ME- Anteil; Parz. 259: 44 m², übrige befestigte Flächen "Mitteldorf", hievon 1/3 ME- Anteil. Veräusserin in 
GE: Erbengemeinschaft Tschopp-Recher Max (Tschopp Felix, Bubendorf; Tschopp-Poncet Ulrich, Crassier; Tschopp Kurt, 
Niederdorf), Eigentum seit 20.5.2008. Erwerberin zu GE: Gütergemeinschaft (Neyerlin-Wisler Guido, Ziefen; Wisler Neyerlin 
Maja Marlise, Ziefen).  
 

Grundbuchamt Liestal 



 

 

Veranstaltungskalender 
Angaben ohne Gewähr 

 

Wir bieten Ziefner Vereinen/Gruppen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für die nächsten Monate, d.h. im Voraus im Mitteilungsblatt der 
Gemeinde zu publizieren. Ihren Text (1-Zeiler wie unten) reichen Sie bitte laufend schriftlich zuhanden der Redaktion Mitteilungsblatt ein. 

 

Sa 28. Juli 09.00 - 12.00 Uhr Papier-, Karton-, Styropor- und Bauschutt-
sammlung 

Werkhof 

Mi 01. August ab 17.00 Uhr 1. August-Feier 2012, Verein für Heimatpflege  Gemeindeplatz 
Fr 10. August 09.30 – 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Di 14. August ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Fr 17. August ab 20.30 Uhr 30 Jahre APH Moosmatt: Taburettli-Filmabend  Reigoldswil 
Sa 18. August Ab 16.00 Uhr 26. Ziefner Schauturnen, Turnverein Schulanlage Eien 
Di 21. August 19.30 – 22.00 Uhr Monatsübung, Samariterverein 

Samariterversammlung 
Mehrzweckhalle 
Ziefen 

Di 21. August 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen,  Frauenverein Kleine Turnhalle 
Di 21. August 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff,  Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Fr 24. August 15.00 - 17.00 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

2. Stock 
Sa 25. August 09.00 - 12.00 Uhr Papier-, Karton-, Styropor- und Bauschutt-

sammlung 
Werkhof 

Di 28. August 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen,  Frauenverein Kleine Turnhalle 
Di 28. August 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff,  Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Di 28. August ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Di 04. September 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen,  Frauenverein Kleine Turnhalle 
Di 04. September 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff,  Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Fr 07. September ab 18.00 Uhr Musik im Feld, Sekundarschule Reigoldswil  
Fr 07. September ab 11.00 Uhr Brotverkauf, Bachhüslifrauen Bachhüsli 
Fr 07. September 09.30 – 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Mo 10. September 19.30 – 22.00 Uhr Monatsübung, Samariterverein 

Psychologische erste Hilfe 
Bubendorf 

Di 11. September 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen,  Frauenverein Kleine Turnhalle 
Di 11. September 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff,  Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Di 11. September ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
So 16. September 14.00 - 17.00 Uhr Dorfmuseum geöffnet Dorfmuseum 
Di 18. September 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen,  Frauenverein Kleine Turnhalle 
Di 18. September 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff,  Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Do 20. September  Herbstreise, Verein der Senioren und Seniorinne 

Reigoldswil und Umgebung 
 

Fr 21. September 15.00 - 17.00 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 
2. Stock 

Di 25. September ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Schulferien   

30.06.2012 – 12.08.2012 Sommerferien 

29.09.2012 – 14.10.2012 Herbstferien 

22.12.2012 – 02.01.2013 Weihnachtsferien 

09.02.2013 – 24.02.2013 Fasnachtsferien 





Kontaktstelle: Gemeindeverwaltung Ziefen    061 935 95 95 
 

Dienste für Seniorinnen und Senioren in Ziefen 
(Dienste in alphabetischer Reihenfolge) 

 

Dienste Name Telefon 
 

Notrufe   

Allgemein    112 
Die Dargebotene Hand  143 
Feuerwehr   118 
Polizei  117 
Sanität  144 
 

Ablaufentstopfung Marquis AG, Tenniken 0800 32 12 22 
 24-Stunden-Notfallservice 
 

Ärztlicher Notfalldienst  061 261 15 15 
 

Altersfürsorge Pro Senectute BL, Liestal 061 927 92 33 
 

Altersnachmittage, Roland Stutz, Ziefen 061 931 25 42 
Altersferien, Ausflüge  

 
Apotheken Bubendorf H.J. + U. Studer-Schweizer 061 935 90 00 
 U. + K. Gmünder 061 921 80 90 
 

Arzt Dr. Edy Riesen, Ziefen 061 931 17 05 
 

Beratung, Unterstützung Blaues Kreuz BL 061 901 77 66 
 Geschäftsstelle Liestal 
 

Beratung, Unterstützung Pro Senectute beider Basel, 061 206 44 22 
und Hilfe zu Hause Regionalstelle Liestal 
 

Dorfladen Cheesi Ziefen 061 931 10 95 
 Maxi, Ziefen 061 931 40 42 
 

Drogerie P. Heiniger, Reigoldswil 061 941 14 53 

 

Ergänzungsleistung Gemeindeverwaltung Ziefen 061 935 95 95 
 
 

Fusspflege Uschi Lieser, Bubendorf 079 469 20 43 
 Marceline Strub, Lupsingen 061 911 12 22 
 (Hausbesuch möglich) 
 Pia Stadelmann, Bubendorf 061 931 31 33 
 (Hausbesuch möglich) 
 
Gem.Präsidentin Soziales Christine Brander 061 931 11 26 



 

Kantonsspital Liestal 061 925 25 25 
 Bruderholz 061 436 36 36 
 

Kirchen Reformiertes Pfarramt, Ziefen 061 931 17 10 
 Röm-Kath. Pfarramt, Liestal 061 927 93 50 
 
Komplementärtherapie Claire-Lise Spinnler 061 931 23 29 
(Massage etc.) 
 

Mahlzeitendienst Alters- und Pflegeheim 061 945 95 22 
 Moosmatt, Reigoldswil  
 

Mittagstisch Frauenverein Mares Buser 061 931 33 42 

 

Nähgruppe Bettina von Bogen, Ziefen 061 683 00 43 
 

Pflege und Betreuung Rotes Kreuz BL, Liestal 061 905 82 01 
von Betagten Zentrale – Notruf 061 905 82 00 
 

Psychologische Beratung Claire-Lise Spinnler 061 931 23 29 

 

Schlüsselservice SOS Tag + Nacht, Liestal 061 922 10 90 
 Pikett 079 644 26 19 
 

Spitex Stützpunkt Regio Liestal 061 926 60 90 
 

Verein der Senioren Ruth Franz, Präsidentin 061 941 20 23 
Reigoldswil + Umgebung Beatrice Hug, Ortsbetreuerin 061 931 34 03 
 

Wasch- und Bügelservice Frau H. Rutschmann 061 971 32 00 
 Bubendorf 
 
Die Dienstleistungen 
- Begleitete Spaziergänge *) 
- Fahrdienst (Einkaufen/Begleiten) 
- Gartenarbeiten *) 
- Putzen 
- Steuererklärungen 
- Vorlesen 
 
sind über die Gemeindeverwaltung Ziefen zu beantragen. 061 935 95 95 
 
*) Für diese Angebote suchen wir noch DienstleisterInnen.  
    Bitte melden sie sich bei Gemeindepräsidentin Christine Brander.061 931 11 26 
    Danke. 
 



 



 



 

 
 



 



 



 



 



 



 



 

 

Stiftung Werkteam  Hölstein – doch noch gerettet 

 

 

Der Schliessungsentscheid der Stiftung Werkteam Hölstein hat rundum grosses Bedauern ausgelöst. 

Kaum jemand konnte verstehen, warum diese Einrichtung zum Wohl von arbeitslosen Menschen vor dem 

Aus stand. 

Stiftungsrat und Mitarbeitende waren seither bestrebt, eine Möglichkeit für den Fortbestand der  

Institution zu finden. 

 

Nach intensiven Gesprächen und Sondierungen können wir mitteilen, das die Einrichtung eine neue 

Chance bekommen soll. Der vormalige Werkstatt-Chef Klaus Amann hat sich entschlossen, dass 

Werkteam als Geschäftsführer zu übernehmen und mit einer kleinen Zahl von Arbeitswilligen die Dienst-

leistungen weiter zu führen ! 

 

Bestehen bleiben auch der Förderverein Werkgruppe Hölstein und natürlich die Stiftung Werkteam  

Hölstein. 

 

Die Stiftung Werkteam Hölstein beschäftigt die Teilnehmer in der hauseigenen Werkstatt mit der 

Herstellung von kleinen Holzfabrikaten wie z.B. das „Trickkreuz“ und verschiedenes Bürozubehör. Mit 

dieser Tätigkeit sollen die Teilnehmer in einem geschützten Rahmen an einen geordneten Arbeits- und 

Tagesablauf herangeführt werden. Die Produkte werden unter anderem für Werbezwecke eingesetzt. 

 

Zusätzlich nimmt die Stiftung Werkteam Hölstein auch externe Aufträge entgegen. Dies stellt eine  

ideale Möglichkeit dar, die Teilnehmer dem 1. Arbeitsmarkt wieder näher zu bringen. 

 

Folgende Dienstleistungen werden angeboten: 

• Zügeln und Räumungen (Estrich, Keller, Garage, oder ganze Wohnungen und Häuser) 

• Möbel reparieren oder auffrischen, restaurieren 

• Unterhaltsarbeiten rund ums Haus 

• Gartenarbeiten (z.B. Jäten, Rasenmähen, fachgerechte Schnittgutentsorgung)  

• Fachgerechte Entsorgungen aller Art, auch Papier und Akten 

• Dienstleistungen aller Art (Kleintransporte, Besorgungen, Alltagsunterstützung für ältere Mit-

menschen) 

 

Wir freuen uns auch auf neue Teilnehmer, die von KIGA oder Sozialbehörden der Gemeinden unter-

stützt, wieder einer geordneten Beschäftigung nachgehen wollen. 

 

Dankbar sind wir jederzeit für Spenden und Unterstützung aus der Bevölkerung, damit der Neustart 

auch finanziell gelingen kann. ( Stiftung Werkteam Hölstein, PC-60-127838-7) 

 

Der Stiftungsrat steht voll hinter dem Neuanfang des Werkteams Hölstein und freut sich auf eine  

erfolgreiche Zukunft. 

 

Stiftungsrat und Geschäftsführer 

 

Tel: 061/951.14.60; Mail: werkstatt@werkteam-hoelstein 



 



 



 



 

 
 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

  

 

 
                 
 

 



 

Wettbewerb 
 

Liebe Kinder Gross und Klein 
 

Lasst eurer Kreativität freien Lauf und malt das Aquarium mit möglichst vielen bunten Farben aus. 
Anschließend sendet eures Kunstwerk mit Erlaubnis eurer Eltern an folgende Adresse: 

 
Einwohnergemeinde Ziefen, Hauptstrasse 107, 4417 Ziefen 

 
Einsendeschluss: 22. August 2012 

 
Das Bild des Gewinners erscheint auf der Titelseite des nächsten Mitteilungsblatt 

Erscheinungsdatum 31. August 2012. 
 

Das Gemeindeteam wünscht euch viel Spass beim Ausmalen!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daten des Künstlers 

Name:  Vorname: 

Adresse: 


